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 mit Besorgnis feststellend, dass zunehmend von Online-Vermittlern, darunter Plattfor-

men sozialer Medien und Online-Marktplätze, die den unerlaubten Handel mit wildlebenden 

Tieren und Pflanzen und mit aus diesen gewonnenen Produkten erleichtern, Gebrauch ge-

macht wird, in der Erkenntnis, dass einschlägige Techniken zur Bekämpfung des unerlaub-

ten Online-Handels mit wildlebenden Tieren und Pflanzen entwickelt und genutzt werden 

müssen, und in dieser Hinsicht die Notwendigkeit anerkennend, den Aufbau technischer und 

digitaler Kapazitäten zu verstärken, insbesondere für die Entwicklungsländer, 

 besorgt über die anhaltende Verwendung gefälschter oder illegal ausgestellter Geneh-

migungen und Bescheinigungen und die betrügerische Verwendung gültiger Genehmigun-

gen und Bescheinigungen zu dem Zweck, legale Binnenmärkte zur Verschleierung des Han-

dels mit illegal erworbenen wildlebenden Tieren und Pflanzen oder aus diesen gewonnenen 

Produkten zu missbrauchen oder um die Erträge aus diesen illegal erworbenen wildlebenden 

Tieren und Pflanzen oder aus den daraus gewonnenen Produkten zu waschen, sowie besorgt 

über die unterstützende Rolle, die in dieser Hinsicht die Korruption spielt, 

 in Anerkennung 
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des Globalen Biodiversitätsrahmens von Kunming-Montreal, und mit der Aufforderung an 

alle Vertragsparteien des Übereinkommens, die Institutionen der Vereinten Nationen und 





A/RES/77/325 Bekämpfung des unerlaubten Handels mit wildlebenden Tieren und Pflanzen 

 

23-16717 8/14 

 

Vorgehen beinhaltet und der Verflechtung zwischen der Gesundheit von Menschen, Tieren 

und Pflanzen und ihrer gemeinsamen Umwelt Rechnung trägt, unter anderem durch die Zu-

sammenarbeit zwischen der Weltgesundheitsorganisation, der Ernährungs- und Landwirt-

schaftsorganisation der Vereinten Nationen, der Weltorganisation für Tiergesundheit und 

dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, und nimmt Kenntnis von den im Oktober 

2019 in Berlin und im November 2020 online abgehaltenen Konferenzen unter dem Motto 

„Ein Planet, eine Gesundheit, eine Zukunft“ und von ihren Ergebnissen;  

 5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, entschlossene Maßnahmen auf 

nationaler Ebene zu ergreifen, um den illegalen Handel mit wildlebenden Tieren und Pflan-

zen auf der Angebots-, der Transit- und der Nachfrageseite zu verhüten, zu bekämpfen und 

zu beseitigen, unter anderem durch die Stärkung der für die Verhütung, Untersuchung, Straf-

verfolgung und angemessene Bestrafung dieses illegalen Handels notwendigen Gesetze und 

Vorschriften und die Verstärkung der polizeilichen und strafjustiziellen Maßnahmen, und 

den Informations- 
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Straftaten strafrechtlich verfolgt werden können und Vermögenswerte, die mit illegalem 

Handel mit wildlebenden Tieren und Pflanzen und aus diesen gewonnenen Produkten ver-

bunden sind, beschlagnahmt und eingezogen werden können und darüber verfügt werden 

kann;  

 10. legt den Mitgliedstaaten nahe, so weit wie irgend möglich von den Rechtsinstru-

menten Gebrauch zu machen, die ihnen auf nationaler Ebene zum Schutz bedrohter Arten 
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sie die Zusammenarbeit mit allen relevanten Interessenträgern verbessern, Verbraucher-

gruppen einbinden und gegen die treibenden Ursachen der Nachfrage vorgehen, und die 

Nachfrage effektiver zu senken, einschließlich durch den Einsatz gezielter und empirisch 

fundierter Strategien zur Beeinflussung des Verbraucherverhaltens mittels auf Verhaltens-

änderungen zielender Kampagnen und zur stärkeren Aufklärung der Öffentlichkeit über die 

Gesetze, die den illegalen Handel mit wildlebenden Tieren und Pflanzen verbieten, und über 

die damit verbundenen Strafen;  

 17. fordert die Mitgliedstaaten auf, die wichtige Rolle anzuerkennen, die Wildhüte-

rinnen und -hüter im Kampf gegen den unerlaubten Handel mit wildlebenden Tieren und 

Pflanzen unter oft sehr schwierigen Bedingungen ausüben, die Sicherheit und die Tätigkeit 

dieses Personals in den Schutzgebie
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Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und das Über-

einkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption noch nicht ratifiziert haben oder 

ihnen noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dementsprechende Maßnahmen zu er-

wägen, und fordert die Vertragsparteien auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die 

wirksame Umsetzung ihrer Verpflichtungen nach dem Übereinkommen über den internatio-

nalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen und anderen einschlä-

gigen multilateralen Übereinkünften zu gewährleisten, einschließlich durch die Anwendung 

der von der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens angenommenen interna-

tionalen Richtlinien für die Aufbewahrung und Lagerung illegaler, aus wildlebenden Tieren 

und Pflanzen gewonnener Produkte und Schmuggelware und die Verfügung darüber, sowie 
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Kommunikationstechnologien für eine bessere Kontrolle und Rückverfolgbarkeit des inter-

nationalen Handels mit geschützten Arten wildlebender Tiere und Pflanzen zu nutzen, mit 

dem Ziel, die Verwendung betrügerischer Dokumente im internationalen Handel mit ge-

schützten Arten zu verhindern; 

 35. anerkennt die Bemühungen der Gruppe der 20 zur Bekämpfung der Korruption 
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 41. ersucht in dieser Hinsicht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 

Verbrechensbekämpfung, im Rahmen seines Mandats und seiner Ressourcen, im Einklang 

mit Resolution 2013/40 des Wirtschafts- und Sozialrats und in enger Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedstaaten die Sammlung von Informationen über die Muster und Ströme des un-

erlaubten Handels mit wildlebenden Tieren und Pflanzen fortzusetzen und zu verstärken und 

alle zwei Jahre darüber Bericht zu erstatten; 

 42. 


